
 

ABFALLENTSORGUNG 
Gemeinde Mönthal 

 
 

 
 
 

Abfallkalender 
 
 

Wohin mit den ganzen Abfällen? 
 

„Denken Sie bereits beim Einkaufen an den Abfall,  
denn ABFALL IST WERTVOLL!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Kehricht und 

Kleinsperrgut 
Wiederverwendung/ 

Recycling organischer  

Abfälle (Kompost) 

Wiederverwendung/ 

Recycling  

Sonderabfall-
Sammelstelle/ 

Verkaufsstelle 

Wieder- 
verwert- 
barer 
Abfall 

Sonder-

abfall 

Küchen- 
und 
Garten- 
abfälle 

Verbrennbarer 

Abfall 



  
 

 

Abfuhr in Mönthal 
 

Abfallart Was gehört 
dazu? 

Was gehört 
NICHT dazu? 

Bereitstellung 
Wann? 

Hinweise 

 
 
 
 

 

Hauskehricht 
 

gebührenpflichtig! 
 

Brennbarer Kehricht, 
soweit nicht wieder 
verwendbar oder 
kompostierbar, wie: 
Hygieneartikel, Le-
derwaren, Papierwin-
deln, Plastik, Staub-
saugersäcke, Knochen 
etc. 

Gifte, Medikamente, 
Lösungsmittel, 
Batterien und alles was 
anderweitig entsorgt 
werden kann. 

1 mal pro Woche 
jeweils am Mittwoch 
Morgen 

bitte die Keh-
richtsäcke erst am 
Morgen des Sam-
meltags bereit-
stellen. 
 
Besten Dank!  

 
 
 
 
 

Kompostierbare 
Gartenabfälle 

 

gebührenpflichtig! 
 

Küchenabfälle, Spei-
sereste, Federn, Haare, 
Kleintiermist (kein 
Hunde- und Katzenkot), 
Holzasche, Rasen, 
Gartenabfälle, 
Filterpapier, Kaffeesatz 
etc. 

Steine, Büchsen, 
Plastik, Öle, Fette, 
nicht kompostierbare 
Gegenstände, 
Knochen, Katzen-
streu, Textilien, 
Papiere, Karton etc. 

alle zwei Wochen 
(ausgenommen 
Dezember - Februar) 
jeweils am Freitag 
Morgen. 
Die Daten werden im 
Mitteilungsblatt  
bekanntgegeben. 
 

Anmeldungen und 
Bestellungen von 
Behältern bei Pfister 
AG, Oeschgen unter 
062 876 11 18  
 
weitere Infos auch 
auf der Kanzlei 
erhältlich! 

 
 
 
 
 

 
Kleinsperrgut 

 

gebührenpflichtig! 
 

alles was nicht in den 
offiziellen Säcken der 
Hauskehrichtabfuhr 
Platz findet und nicht 
grösser und schwerer 
ist als  
(100x50x50 cm – max. 
15 kg) 

alles was grösser ist 
als (100x50x50 cm – 
max. 15 kg) oder 
anderweitig entsorgt 
werden kann. 

1 mal pro Woche 
jeweils am Mittwoch 
Morgen mit der 
Hauskehrichtabfuhr. 

zwingend gelbe 
Gemeindesperrgut-
marke aufkleben. 
 
Die Marken sind auf 
der Gemeinde 
erhältlich. 
  

 
 
 
 
 
 

 
Altpapier 

 

Bücher, Karton, Papier, 
Papiersäcke, Prospekte, 
Telefonbücher, 
Zeitschriften, Zeitungen 

beschichtetes Papier, 
Tetra-Pack, 
Milchpackungen, 
Schachteln für Tief-
kühlprodukte, 
Holzwolle, Plastikteile 
und –säcke, 
Blumenpapier, 
Ordner, Plastikkle-
bebänder, Wasch-
mitteltrommeln 
 

2 mal jährlich (Früh-
ling und Herbst) durch 
unsere Dorfvereine.  
Die Daten werden 
jeweils im 
Mitteilungsblatt  
bekanntgegeben. 
 
29. April 2023 
21. Oktober 2023 

Papier und Karton 
müssen separat 
gebündelt werden! 

 
 
 
 
 
 

Altkleider- und 
Schuhsammlung 

 

noch brauchbare 
Kleidungs- und 
Schuhstücke aller  
Art und Grössen. 

Lumpen periodische Samm-
lung durch Hilfswerke. 
 
Die Daten werden im 
Mitteilungsblatt  
bekanntgegeben. 
 
 

vorgängig werden 
entsprechende 
Kleider- sowie 
Schuhsäcke in alle 
Haushaltungen 
verteilt. 

 
 
 
 
 
 

Alteisen 

rein metallische 
Gegenstände wie: 
Velos, Kübel, Stangen, 
Eisenfässer, Felgen 
ohne Pneu, Auspuffe, 
Nägel, Schrauben 

Aluminium (Mag-
nettest), Radios, 
Fernseher, Auto-
batterien, Tiefkühler, 
Kühlschränke 

Alle 2 - 3 Jahre findet 
eine Sammlung statt. 
Die Daten werden im 
Mitteilungsblatt  
bekanntgegeben. 
 
21. Oktober 2023 

 

 
 



   

 

Sammelstelle in Mönthal 
 

Abfallart Was gehört 
dazu? 

Was gehört 
NICHT dazu? 

Ablieferung Hinweise 

 
 
 
 
 
 

Altglas 
 

jegliches Glas aus der 
Haushaltung, 
Einmachgläser, Ein-
wegflaschen, Ein-
weggläser 

Fremdmaterialien wie: 
Verschlüsse, Zapfen, 
Bleiumrandungen, 
Papier, Porzellan, 
Fensterglas, 
Leuchtstoffröhren, 
Glühbirnen, Keramik 

spülen Sie die 
Flaschen im letzten 
Spülwasser aus. 

bitte nach Farben 
sortieren und nur an 
Werktagen und 
während den 
Öffnungszeiten des 
Entsorgungsplatzes 
einwerfen. 
 
Besten Dank! 
 

 
 
 
 
 
 

Aluminium 
 

Alufolie, Alupfannen, 
Aludeckeli, Getränke-
dosen, Tuben, Alu-
formen (Signet) 

Beschichtetes Alu wie: 
Butterpapier, 
Suppenverpack- 
ungen, Kaffeebeutel 

spülen Sie die 
Alugegenstände im 
letzten Spülwasser 
aus. 

Selbe Mulde wie 
Weissblech. Kein 
Trennsystem 

 
 
 
 
 
 

Weissblech 
 

Büchsen, Blechdeckel, 
die ganz oder 
wenigstens zum 
grösseren Teil (Mantel) 
aus Stahlblech 
bestehen. 

Alu Getränkedosen, 
Dosen mit Farbresten, 
Spraydosen 

spülen Sie die Dosen 
im letzten Spülwasser 
aus. Etiketten bitte 
Entfernen, Boden 
ausschneiden und 
flachdrücken. 

Selbe Mulde wie 
Aluminium. Kein 
Trennsystem 

 
 
 
 
 
 

Öl 
 
 

Motorenöl, Altöl, 
Speiseöl 

Benzin, Petrol, Sprit, 
Gifte, Säuren, Laugen, 
Farben, Lösungsmittel 

in das Sammelfass 
giessen. 

den leeren Behälter 
wieder mitnehmen 
und im Hauskehricht 
entsorgen.  
 
die Öle auf keinen 
Fall in die 
Kanalisation 
schütten! 
 

 
 
 
 
 
 

Altkleider- und 
Schuhsammlung 

 

noch brauchbare 
Kleidungs- und 
Schuhstücke aller  
Art und Grössen. 

Lumpen Kleider und Schuhe in 
den vorgesehenen 
TEXAID Sammel-
container werfen. 

 

 

 

 
Auswärtige Sammelstellen  

 

Abfallart Was gehört 
dazu? 

Was gehört 
NICHT dazu? 

Ablieferung Hinweise 

 
 
 
 
 
 

Alteisen 

rein metallische 
Gegenstände wie: 
Velos, Kübel, Stangen, 
Eisenfässer, Felgen 
ohne Pneu, Auspuffe, 
Nägel, Schrauben 

Aluminium (Mag-
nettest), Radios, 
Fernseher, Auto-
batterien, Tiefkühler, 
Kühlschränke 

Drittfirmen wie Kosak 
AG in Brugg oder 
Kehrichtverbren-
nungsanlage in Turgi 
oder Aarau 

 



  

Abfallart Was gehört 
dazu? 

Was gehört 
NICHT dazu? 

Ablieferung Hinweise 

 
 
 
 
 
 

Möbelstücke 

 

nutzlos gewordene 
Möbelstücke, Spiel-
waren, Haushaltsge-
genstände, ver-
kehrstüchtige Velos 

 Brockenhäuser wie 
Brugg, Baden, Aarau 
etc. 
 
weitere Infos unter 
www.brocki.ch 

die Waren müssen 
in einem guten 
Zustand sein. 

 
 
 
 
 
 

Bauschutt 
 

gebührenpflichtig! 
 

Keramik, Porzellan, 
Ton- und Betonröhren, 
Blumentöpfe, 
Flachglas, Steine, 
Eternit, Ziegel, Erde, 
Mörtel, Gips, Kies, 
Sand, Backsteine 

Glühbirnen, Entla-
dungslampen, Metalle 

Drittfirmen wie Kosag 
AG in Brugg oder 
Kehricht-
verbrennungsanlage 
in Turgi oder Aarau 

 

 
 
 
 
 
 

Sonderabfälle / 
Chemikalien 

 

gebührenpflichtig! 
 

grosse Mengen an 
Sonderabfällen aus 
dem Haushalt z.B. aus 
Wohnungs- und 
Hausräumungen wie 
Laugen, Reinigungs-
mittel, Farbreste, 
Lacke, Verdünner, 
Lösungsmittel, Foto-
chemikalien, Klebstoffe, 
Holzschutzmittel, Gifte, 
Säuren, Quecksilber, 
Pflanzenschutzmittel 
 

gewerbliche Abfälle 
und Resten. 
 
Altöl gehört in die 
Sammelbehälter. 

Chiresa Entsorgung in 
Turgi, Veolia 
Umweltservice in 
Schönenwerd, 
Ökoservice Schweiz 
in Rheinfelden. 

die verschiedenen 
Stoffe nie zusam-
men schütten. 
Gebinde beschrif-
ten.  
 
die Chemikalien 
auf keinen Fall in 
die Kanalisation 
schütten!!! 
 

 
 

Rückgabe an Verkaufsstellen 
 

Abfallart Was gehört 
dazu? 

Was gehört 
NICHT dazu? 

Ablieferung Hinweise 

 
 
 
 
 
 

PET 

 

Kunststoffgetränke-
flaschen 

Verpackungsplastik, 
Öl- und Essigflaschen, 
Waschmittelflaschen 

spülen Sie die 
Flaschen im letzten 
Spülwasser aus. 
 
Rückgabe bei allen 
Verkaufsstellen. 

bitte Flaschen 
flachdrücken! 

 
 
 
 
 
 

Sonderabfälle / 
Chemikalien 

 
 

kleine Mengen an 
Sonderabfällen wie 
Laugen, Reinigungs-
mittel, Farbreste, 
Verdünner, Lacke, 
Lösungsmittel, Foto-
chemikalien, Klebstoffe, 
Holzschutzmittel, Gifte, 
Säuren, Quecksilber, 
Pflanzenschutzmittel 
 

gewerbliche Abfälle 
und Resten. 
 
Altöl gehört in die 
Sammelbehälter. 

Drogerien und 
Apotheken welche in 
der Liste auf Seite 7 
aufgeführt sind, sind 
verpflichtet die Resten 
gratis zurückzu-
nehmen. 
 
Rückgabe bei allen 
Verkaufsstellen. 

die verschiedenen 
Stoffe nie zusam-
men schütten. 
Gebinde beschrif-
ten.  
 
die Chemikalien 
auf keinen Fall in 
die Kanalisation 
schütten!!! 
 

 
 
 
 
 



  
 

 

Abfallart Was gehört 
dazu? 

Was gehört 
NICHT dazu? 

Ablieferung Hinweise 

 
 
 
 
 

 

Medikamente 

 

Medikamente aller 
Arten, Thermometer, 
Spritzmittel 

 Drogerien und 
Apotheken welche in 
der Liste auf Seite 7 
aufgeführt sind, sind 
verpflichtet die Resten 
gratis zurückzu-
nehmen. 

in der Original-
verpackung zu-
rückgeben. 

 
 
 
 
 
 

Leuchtstoffröhren 

 

alle Arten von Entla-
dungslampen, Ne-
onröhren, Energie-
sparlampen aus 
Haushaltungen. 

Glühbirnen und 
Halogenlampen 

Rückgabe bei allen 
Verkaufsstellen. 

wenn möglich in der 
Verpackung und 
unzerbrochen. 
 
nie im Kehricht-
sack entsorgen! 

 
 
 
 
 

 
Batterien 

 

alle Trockenbatterien, 
wie sie in Haushaltun-
gen vorkommen, 
Kleinakkus für 
Handlampen 

Autobatterien Rückgabe bei allen 
Verkaufsstellen. 

nie im Kehricht-
sack entsorgen! 

 
 
 
 
 

Autobatterien 

 

Auto- und Motorrad-
batterien (Akkumu-
latoren) 

 Rückgabe bei allen 
Garagen, Verkaufs-
stellen und Kosag AG 
in Brugg 

Batterien nie 
auslehren, Inhalt  
ist giftig! 

 
 
 
 
 

Pneus 

 

alle Auto-, Motorrad- 
und Velopneus 

keine Felgen Rückgabe bei allen 
Garagen, Verkaufs-
stellen. 

es ist untersagt 
die Pneus im 
Hauskehricht 
mitzugeben! 

 
 
 
 
 
 

Elektro Geräte 

 
 

alle Klein- und 
Grossgeräte aus 
Haushaltungen wie: 
Fernseher, Radio, PC,  
Kaffeemaschinen, 
Bügeleisen, Toaster, 
Staubsauger, Kühl-
schrank, Backofen, 
Gefriertruhen etc. 
 

 Rückgabe bei allen 
Verkaufsstellen oder 
an spezialisierte 
Entsorgungsfirmen 
abliefern. 
 
 

es ist untersagt die 
Geräte im 
Hauskehricht zu 
entsorgen! 

 
 
 
 
 
 

Styropor 

 
 
 

Sortenreiner, weisser 
Styropor 

Lebensmittelver-
packungsschalen, 
Verpackungschips, 
Plastiklebebänder  

Rückgabe bei allen 
Verkaufsstellen. 

 

 
 
 



   

Weiteres 
 

Abfallart Was gehört 
dazu? 

Was gehört 
NICHT dazu? 

Ablieferung Hinweise 

 
 
 
 
 
 

Hundekot 
 

Ausschliesslich Hun-
dekot 

 Im ganzen Ge-
meindegebiet sind 
Robidog-Behälter 
aufgestellt.  
Zusätzliche Säcke 
können auf der 
Verwaltung bezogen 
werden. 

Bitte den Kot mit 
dem Robidogsäckli 
in den Robidog-
Behälter werfen. 
 
Kot nicht in den 
öffentlichen 
Abfallbehältern 
entsorgen! 
 

 
 
 
 
 
 

Tierkadaver 
 
 

Kleintiere Grosstiere sind direkt 
durch das GZM 
Extraktionswerk AG, 
Lyss BE abholen zu 
lassen. 

Werkhof Brugg 
 

Montag–Freitag  
07.00 – 07.15 Uhr 
 

Montag–Donnerstag 
13.15 – 13.30 Uhr 
 

Freitags 
14.00 – 16.00 Uhr 
 
In Sonderfällen kann 
mit dem Werkhof eine 
andere Abmachung 
getroffen werden. 

die Entsorgung von 
Grosstieren bis  
200 kg, sowie eine 
grössere Anzahl 
Kleintiere bis 300 
kg ist kostenlos. Die 
Gebühren werden 
von der Gemeinde 
übernommen. Di-
rektabholungen von 
Tierkörpern gehen 
ebenfalls vollum-
fänglich zu Lasten 
der Tierhalter. 
 

 
 
 
 
 
 

Weihnachtsbaum 
 
 

naturechte Weih-
nachtsbäume 

künstliche Weih-
nachtsbäume 

jeweils an einem 
Samstag im Januar 
beim Börtliplatz in 
Mönthal.  
 
Das Datum wird im 
Mitteilungsblatt  
bekanntgegeben. 
 
07. Januar 2024 
 

bitte ohne jeglichen 
Schmuck (Lametta) 
zum Verbrennen 
abgeben. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kehrichtsack 35 Liter 1 Bogen à 10 Marken CHF 20.00 

Kehrichtsack 60 Liter 1 Rolle à 10 Säcke CHF 35.00 

Sperrgutmarken  1 Marke (100x50x50 cm – max. 15 kg) CHF 3.50 

Container 600 Liter 1 Plombe   CHF 35.00 

Container 800 Liter 1 Plombe   CHF 45.00 

 Gemeindekanzlei Mönthal 
 Volg Remigen 
 Denner Bözberg 
 
Die Containerplomben sind nur auf der Gemeindekanzlei erhältlich. 

Einzelpersonenhaushalt  CHF  25.00 

Mehrpersonenhaushalt  CHF 40.00 

Pro Betrieb  CHF 40.00 

 

 

 
Entsorgungsplatz Mönthal 
 
Gemeindeeigene Wertstoff-Sammelstelle an der Milchhüslistrasse  
 
für: Kleider, Glas, Weissblech, Aluminium und Altöl 
 
Glaseinwurf:  
 

nur an Werktagen gestattet von 
08.00 – 12.00 Uhr 
13.00 – 19.00 Uhr 

 
Bitte beachten Sie die Anordnungen auf der Hinweistafel 
und tragen Sie mit Ihrer Sorgfalt zur Sauberhaltung der 
Sammelstelle bei! 
 
Auskunftsstelle:  
 

Gemeindeverwaltung Mönthal, Telefon 056 284 14 53 oder 
www.moenthal.ch. 

 
 
Gebühren 
 

Kehrichtmarken: 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Grundpauschalen: 
 
 
 
 

 

 
 
Verkaufsstellen der Kehrichtmarken 
 

 
 
 
 
 

 

 

Gemeinde 

 



  

 

 
Sammelstellen für Sonderabfälle aus Haushaltungen 
 

Vita-Drogerie Theaterplatz 1 5400 Baden 

Impuls Drogerie Lampert Metro-Shop 5400 Baden 

Apotheke Dres. Bossy Badstrasse 5 5400 Baden 

Pharmacies BENU SA Apotheke Bahnhof Bahnhofplatz 7 5400 Baden 

Schwanen-Apotheke Weite Gasse 21 5400 Baden 

Apotheke Wyss Bahnhofstrasse 36 5400 Baden 

Coop Vitality AG Langhaus 5 5400 Baden 

Ifa Apotheke AG Kreuzweg 3 5400 Baden 

Apotheke Husmatt AG Husmatt 3 5400 Baden-Dättwil 

Apotheke Birrfeld Einkaufszentrum 5242 Birr-Lupfig 

Amavita Apotheke Neumarktplatz 16 5200 Brugg 

Neumarkt Drogerie Neumarkt 1 5200 Brugg 

City-Apotheke + Drogerie Kuhn AG Bahnhofplatz 7 5200 Brugg 

Apotheke Tschupp Bahnhofstrasse 14 5200 Brugg 

TopPharm Apotheke am Lindenplatz Neumarktplatz 3 5200 Brugg 

Süssbach Apotheke Fröhlichstrasse 7 5200 Brugg 

Coop Vitality Apotheke AG Hauptstrasse 37 5070 Frick 

Löwen-Apotheke Hauptstrasse 42 5070 Frick 

Storchen-Apotheke Hauptstrasse 26 5070 Frick 

Drogerie Zumsteg Bahnhofstrasse 7 5300 Turgi 

Ausschnitt aus der Liste!  
 
Die gesamte Liste kann auf www.ag.ch heruntergeladen werden. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Mit steigenden Entsorgungsgebühren wächst die Versuchung, Abfall illegal zu entsorgen. Vor allem der 
Missbrauch der eigenen Holzfeuerung der „Kehrichtverbrennungsanlage“ –wie auch das Verbrennen 
oder Deponieren von Abfällen im Freien – zählt zu den häufigsten Irrwegen des Haushaltkehrichts.  

 
Wer seinen Abfall auf diese Weise entsorgt, schadet der Umwelt, seinen Mitmenschen und sich selber. 
Denn die vorschriftswidrig verbrannten oder deponierten Abfälle hinterlassen in der Luft und im Boden 
Schadstoffe, die vor allem in der unmittelbaren Umgebung wirken. Nicht nur das: Die 
Verbrennungsprodukte des Kehrichts beschädigen auch den Ofen. 
 
Keine Abfälle in den Ofen 
Nicht zulässig ist das Verbrennen von Abfällen aller Arten in den 
Öfen und Cheminées insbesondere sind das: Papier, Karton und 
Kunststoff von Verpackungen, Milchtüten, und ähnlichem, 
Restholz aus Schreinereien, Zimmereien und Möbelfabriken, 
Altholz von Möbeln, Fenstern, Türen, Böden, Täfer und Balken 
(aus Gebäudeabbrüche, Umbauten und Renovationen) sowie 
Verpackungsholz (Kisten, Harassen, Paletten etc.) 
 
Verbrennen von Abfällen im Freien 
Das Verbrennen von Abfällen – eingeschlossen Alt- und Restholz – in Feuerstellen und anderen 
Anlagen im Freien ist verboten. Der 1. August ist, wie alle anderen Tage, kein Anlass zur illegalen Abfall- 
und Altholzbeseitigung. Zudem entstehen beim Verbrennen von Abfällen gesundheitsschädliche, 
teilweise Krebs erzeugende Schadstoffe. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ag.ch/


  

 

Wildes Deponieren / Littering 
Das neudeutsche Wort «Littering» bezeichnet die Verunreinigung von 
Strassen, Plätzen, Parkanlagen oder öffentlichen Verkehrsmitteln durch 
liegen gelassene Abfälle. Das Wegwerfen, Ablagern oder Zurücklassen 
von Abfällen an öffentlichen Orten ist strafbar und kann gebüsst werden. 
Auch wenn absolut gesehen nur kleine Mengen von Abfällen auf dem 
Boden liegen bleiben, so empfindet doch die grosse Mehrheit der 
Bevölkerung dies als störend. Das «Littering» beeinträchtigt 
Lebensqualität und Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum, führt zu 
erhöhten Kosten bei den Reinigungsdiensten und kann dem Ruf eines 
Ortes schaden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICHT ins WC gehören…. 
  

Farbresten, Fette, Tampons, Hygienebinden (und ihre Kleber), Katzensand, 
Laugen, Lösungsmittel, Öle, Ohrenstäbchen, Papierwindeln, Watte, Präservative, 
Rasierklingen, Rüstabfälle,  
Säuren, Speisereste, usw. 
 
Diese Produkte verstopfen die Kanalisation und stören den Klärbetrieb! 
 
 

 
 
 

Damit Abfälle korrekt entsorgt werden,  
braucht es motivierte und informierte Menschen. 

Der Lebens- und Wirtschaftsraum entwickelt sich nachhaltig  
und dafür setzen wir uns ein. 

 
Unter Nachhaltigkeit verstehen wir eine ökologische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung, 

welche die Bedürfnisse der heutigen Generation erfüllt, ohne die Möglichkeiten unserer 
Nachfahren zu schmälern. 

 
Die Gemeinde engagiert sich für eine lebenswerte und saubere Wohnlage, 

dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung. 
 

Herzlichen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Herausgegeben von der Gemeindekanzlei Mönthal 
im Januar 2023 


